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Übersicht der Zulassungsvoraussetzungen für Logopäden

I.
ALLGEMEINE ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN
II.
Ausbildung
1.
Zulassungsfähige Berufsgruppen

2.
Nicht zulassungsfähige Berufsgruppen

III.
Praxisausstattung
1.
Allgemeine Anforderungen

2.
Räumliche Mindestvoraussetzungen

3.
Grundausstattung (Pflichtausstattung)

4.
Zusatzausstattung

Folgende Unterlagen sind einzureichen:

· Berufsurkunde

· Gesundheitszeugnis

· Polizeiliches Führungszeugnis

· Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung

· (z. B. Kopie der Versicherungspolice)

· Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft

· Anmeldung beim Gesundheitsamt

· Mietvertrag oder Anstellungsvertrag bzw. Nutzungsnachweis der Räume 

· Grundriss-Skizze der Praxisräume

· Berichtsbogen (Anlage)

· Verpflichtungsschein Rahmenvertrag (Anlage)

Bitte nicht vergessen das Institutionskennzeichen und die Telefonnummer der Praxis

anzugeben.

I.
Verfahren zur Erteilung der Zulassung
1.
Die Zulassung ist schriftlich bei den zuständigen Stellen der Krankenkassen/ oder den von ihnen benannten Stellen (zuständigen Stellen) zu beantragen. Dies gilt auch für Änderungen einer bestehenden Zulassung; ggf. ist der Name des Praxisleiters in dem Zulassungsantrag mit anzugeben. Dem Antrag sind die Nachweise nach Ziffer 1 beizufügen; der Antragsteller hat für die Vollständigkeit der Antragsunterlagen zu sorgen.

Die zuständigen Stellen können den Antrag zur Feststellung der sachlichen und räumlichen Zulassungsvoraussetzungen an eine andere fachkundige Stelle übergeben.

Mit der Praxisbegehung darf nur ein neutraler Prüfer beauftragt werden, der nicht Wettbewerber des Antragstellers ist. Der Prüfer kann schriftlich unter Angabe von Gründen wegen Befangenheit abgelehnt werden. Der Prüfer ist auf die Einhaltung des Datenschutzes und die gewissenhafte, unparteiische Durchführung der Feststellung der sachlichen und räumlichen Zulassungs​voraussetzungen zu verpflichten. Darüber hinaus ist keine wertende Stellung​nahme abzugeben. Die Feststellung ist anhand einer von den zuständigen Stellen vorgegebenen Checkliste vorzunehmen.

Die Landesverbände der Krankenkassen/Krankenkassen entscheiden über den Antrag auf Zulassung unter Berücksichtigung der Checkliste und geben ihre Entscheidung dem Antragsteller bekannt.

Anzeigepflichten des Leistungserbringers bei besonderen Tatbeständen
Der Leistungserbringer ist verpflichtet, Änderungen von Tatbeständen persönlicher und sachlicher Art, die seine Zulassung bzw. deren Umfang betreffen (z. B. Praxisverlegung, Ausscheiden des fachlichen Leiters, Änderung der Rechtsform) den zuständigen Stellen unverzüglich anzuzeigen.

1.1
Geltungsbereich der Zulassung

Die Zulassung ist an die Person und die Praxis des Zugelassenen gebunden; sie gilt nur für die Praxis und ist nicht übertragbar.

Ende der Zulassung

2.
Die Zulassung kann widerrufen werden bei Wegfall der Zulassungsvoraussetzungen (§ 124 Abs. 6 SGB V) und gemäß § 13 Abs. 3 dieses Vertrages.

3.
Die Zulassung endet durch

a)
Rückgabe der Zulassung,

b)
Tod des Zugelassenen (§ 4 Abs. 7 dieses Vertrages),

c)
Praxisaufgabe, Praxisübergabe oder Praxisverlegung.

4.
Endet die Zulassung durch Praxisaufgabe, Praxisübergabe oder Praxisverlegung, so ist der bisherige Zulassungsinhaber verpflichtet, hiervon die zuständigen Stellen zu unterrichten.

II.
Ausbildung

1.
Zulassungsfähige Berufsgruppen

Angehörige folgender Berufsgruppen können zur Abgabe von Sprachtherapie zugelassen werden:

1.1
Logopäden

1.2
Staatlich anerkannte Sprachtherapeuten

1.3
Staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrer
(Schule Schlaffhorst-Andersen)

1.4
Angehörige folgender Berufsgruppen können zur Abgabe sprach-therapeutischer Leistungen bei Sprachentwicklungsstörungen, Stottern und Poltern bei Kindern zugelassen werden:

· Sprachheilpädagogen, Diplompädagogen und Sonderschullehrer nach 2. Staatsprüfung jeweils mit dem Studienschwerpunkt 1. Fachrichtung Sprachbehindertenpädagogik bzw. Magister Artium (Schwerpunkt Sprachbehindertenpädagogik)

· Diplomlehrer für Sprachgeschädigte / Sprachgestörte
· Diplomvorschulerzieher für Sprachgeschädigte / Sprachgestörte
· Diplomerzieher für Sprachgeschädigte / Sprachgestörte
· Klinische Sprechwissenschaftler
(Ausbildung nach dem Studienplan für die Ausbildung von Pädagogen für Sprachgeschädigte an der Humboldt-Universität, Berlin, zuletzt geändert am 1. September 1985
Ausbildung an der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, staatlicher Abschluss bis zum 3. Oktober 1989)

Die Zulassung zur Behandlung weiterer Störungsbilder kann Angehörigen dieser Berufsgruppen im Einzelfall erteilt werden, wenn sie detailliert die in der Anlage erforderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen nachweisen.

Soweit Ausbildungen dieser Berufsgruppen in den neuen Bundesländern nach dem 3. Oktober 1989 abgeschlossen wurden / werden, ist das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen für die Abgabe der Sprachtherapie insgesamt entsprechend der Anlage zu prüfen.

2.
Nicht zulassungsfähige Berufsgruppen

Folgende Berufsgruppen erfüllen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Zulassung insbesondere nicht:

2.1 Sonstige Berufe im sprachlichen Bereich z. B.
· Sprecherzieher,
· Sprachgestalter,
· Sprachtherapeuten,
· Sprachwissenschaftler = Linguisten,
Sprachwissenschaftler mit der Spezialisierung Stimm- und Sprachtherapie,
Diplom-Sprechwissenschaftler (ohne klinische Weiterbildung),
Phonetiker, Erzieher mit dem Zusatz einer heilpädagogischen Ausbildung, sprachpädagogische Assistenten, Sänger, Schauspieler

2.2 Psychiater, Psychagogen, Psychologen

2.3 Sonstige soziale, pädagogische therapeutische Berufe (z. B. Sozialarbeiter, Erzieher, Spieltherapeuten, Familientherapeuten)

III.
Praxisausstattung

1.
Allgemeine Anforderungen
1.1
Eine Zulassung ohne Praxisräume entspricht nicht den Anforderungen nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 SGB V.

1.2
Die Praxis / Praxisgemeinschaft muss in sich abgeschlossen und von anderen Praxen sowie privaten Wohn- und gewerblichen Bereichen räumlich getrennt sein.

1.3
Die Praxis soll behindertengerecht zugänglich sein, um insbesondere Gehbehinderten und Behinderten im Rollstuhl einen Zugang ohne fremde Hilfe zu ermöglichen.

1.4
Ein Warteraum mit ausreichend Sitzgelegenheiten

1.5
Toilette und Handwaschbecken

1.6
Verbandskasten für erste Hilfe

1.7
Patientendokumentation

2.
Räumliche Mindestvoraussetzungen
2.1
Für eine sprachtherapeutische Praxis ist eine Nutzfläche von mindestens 30 qm auf einer Ebene nachzuweisen.

2.2
Der Therapieraum muss  eine Therapiefläche von mindestens 20 qm aufweisen.
2.3
Die räumlichen Mindestvoraussetzungen sind auf den Zugelassenen ausgerichtet. Für jede weitere gleichzeitig tätige Fachkraft ist ein zusätz​licher Therapieraum von mindestens 12 qm erforderlich.

2.4
Die Raumhöhe muss durchgehend mindestens 2,40 m - lichte Höhe betragen. Alle Räume müssen ausreichend be- und entlüftbar sowie an​gemessen beheizbar und beleuchtbar sein.

3.
Grundausstattung (Pflichtausstattung)

3.1
Artikulationsspiegel

3.2
Hilfsmittel zur Entspannungstherapie (z. B. Liege, Matte)

3.3
Diagnostikmaterial

3.4
therapeutisches Bild- und Spielmaterial

3.5
Material zur auditiven, visuellen, taktilen und taktilkinästhetischen Wahrnehmung

3.6
Kassettenrecorder

4.
Zusatzausstattung

4.1
Tasteninstrument

4.2
Reizstromgerät

4.3
Stimmfeldmessgerät

4.4
Video

4.5
Computer für therapeutische Mittel
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